jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 7 TGO Gemeinsame
Bestimmungen fur

Gebietsanderungen

TGO - Gemeindeordnung 2001 - TGO, Tiroler

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.12.2025

(1) Die Wirksamkeit von Gebietsanderungen nach den88 4 bis 6 ist mit dem Beginn eines Kalenderjahres festzusetzen.

(2) Bei allen Anderungen im Bestand von Gemeinden und ihrer Grenzen ist darauf zu achten, dass die 6rtliche
Verbundenheit ihrer Bewohner gewahrt und die Leistungsfahigkeit der Gemeinden gesichert ist.

(3) Die Landesregierung hat Genehmigungen nach8 4 Abs. 1Tund§ 6 Abs. 1mit Verordnung zu erteilen. Die
Landesregierung hat die Genehmigung mit Bescheid zu versagen, wenn auch nur eine der Voraussetzungen nicht
vorliegt.

In Kraft seit 01.01.2022 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/tgo/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/tgo/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/tgo/paragraf/6
file:///

	§ 7 TGO Gemeinsame Bestimmungen für Gebietsänderungen
	TGO - Gemeindeordnung 2001 – TGO, Tiroler


